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Drucksache: 0262/2009/BV 
Heidelberg, den 10.09.2009 

Stadt Heidelberg 
Federführung: 

Dezernat I, Referat des Oberbürgermeisters - Geschäftsstelle Sitzungsdienste 
Beteiligung: 

 

Betreff: 

Bestellung der nicht gemeinderätlichen 
stimmberechtigten Mitglieder des 
Jugendhilfeausschusses der Stadt 
Heidelberg 

Beschlussvorlage 

Beratungsfolge: 

Gremium: Sitzungstermin: Behandlung: Zustimmung zur Be-
schlussempfehlung: Handzeichen: 

Gemeinderat 23.09.2009 Ö ( ) ja ( ) nein ( ) ohne  

 
 

Beschlusslauf 
Die Beratungsergebnisse der einzelnen Gremi-

en beginnen ab der Seite 2.2 ff. 
Letzte Aktualisierung: 24. September 2009 
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Beschlussvorschlag der Verwaltung: 

Der Gemeinderat bestellt folgende Personen zu ordentlichen stimmberechtigten bzw. 
stellvertretenden stimmberechtigten Mitgliedern des Jugendhilfeausschusses der Stadt 
Heidelberg: 

Ordentliche 
stimmberechtigte Mitglieder 

Stellvertretende 
stimmberechtigte Mitglieder 

  
a) Vertreter der Verbände der freien Wohlfahrt 
  
1. Frau Karin Peter 1. Herr Hermann Stammer 
2. Herr Hubert Herrmann 2. Frau Monika Bühler 
3. Frau Heidi Farrenkopf 3. Frau Birgit Kurz 
4. Herr Ralf Baumgarth 4. Frau Ulrike Leiblein 
 
 
b) Vertreter der Jugendverbände 
  
1. N. N. 1. Herr Hans-Dieter Jünger 
2. Herr Reiner Herbold 2. Herr Axel Schmitt 
3. Herr Otto Knüpfer 3. Herr Jörg Schmidt-Rohr 
4. Herr Steffen Wörner 4. Herr Stefan Koch 
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Sitzung des Gemeinderates vom 23.09.2009 

Ergebnis: einstimmig beschlossen 
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A. Prüfung der Nachhaltigkeit der Maßnahme in Bezug auf die Ziele des Stadt-
entwicklungsplanes / der Lokalen Agenda Heidelberg 

Im Hinblick auf die Zielsetzungen des Stadtentwicklungsplanes / der Lokalen Agenda nicht 
von Bedeutung. 

B. Begründung: 
Nach § 3 Absatz 1 der Satzung für das Jugendamt der Stadt Heidelberg umfasst der Ju-
gendhilfeausschuss 21 stimmberechtigte Mitglieder: 

a) den Oberbürgermeister 

b) 12 Mitglieder des Gemeinderats oder von ihm gewählte Frauen und Männer, die in der 
Jugendhilfe erfahren sind 

c) 8 Frauen und Männer, die auf Vorschlag der Jugendverbände und der Verbände der frei-
en Wohlfahrt unter angemessener Berücksichtigung der anerkannten Träger der freien 
Jugendhilfe, die keinem dieser Verbände angehören, zu wählen sind. 

Von den Verbänden der freien Wohlfahrt werden dem Gemeinderat folgende Personen zur 
Wahl vorgeschlagen: 

Verbände Ordentliche 
stimmberechtigte Mitglieder 

Stellvertretende 
stimmberechtigte Mitglieder 

   
AWO 1. Frau Karin Peter 1. Herr Hermann Stammer 
Caritasverband 2. Herr Hubert Herrmann 2. Frau Monika Bühler 
Diakonie 3. Frau Heidi Farrenkopf 3. Frau Birgit Kurz 
DPWV 4. Herr Ralf Baumgarth 4. Frau Ulrike Leiblein 

Der vorschlagsberechtigte Dachverband „Stadtjugendring Heidelberg e. V.“ hat mit Schrei-
ben vom 28.04.2009 folgende Personen als Vertreter der Jugendverbände zur Wahl vor-
geschlagen: 

Ordentliche 
stimmberechtigte Mitglieder 

Stellvertretende 
stimmberechtigte Mitglieder 

  
1. N. N. * 1. Herr Hans-Dieter Jünger 
2. Herr Reiner Herbold 2. Herr Axel Schmitt 
3. Herr Otto Knüpfer 3. Herr Jörg Schmidt-Rohr 
4. Herr Steffen Wörner 4. Herr Stefan Koch 

 
* Dieser Sitz bleibt bis zur Benennung einer Vertreterin / eines Vertreters des Stadtjugend-

rings Heidelberg e. V. unbesetzt, da die ursprünglich vorgeschlagene Person als Mitarbei-
ter der Stadt Heidelberg nach § 29 Gemeindeordnung in Verbindung mit § 2 Absatz 5 
Landeskinder- und Jugendhilfegesetz nicht stimmberechtigtes Mitglied im Jugendhilfe-
ausschuss sein kann. 

gezeichnet 
In Vertretung 

Dr. Joachim Gerner 
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